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Die Rolle des 6ffentlichen Verkehrs im
Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption

Von Walter Latscha, Bern *)

Der Bundesrat sah sich anfangs 1972 veranlasst, eine Kommission zur
Erarbeitung einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption einzu-
setzen. Ihre Aufgabe bestand im Aufzeigen von Varianten gangbarer
Wege zu einem Verkehrssystem, das auf optimale Weise der allge-
meinen Wohlfahrt des Landes und den daraus abgeleiteten nationalen
Aufgaben dient. Dabei sollte das Verkehrssystem 6konomisch und si-
cher sein, aber auch ein Optimum an Komfort bieten, die personlichen
Freiheiten moglichst uneingeschrinkt gewihrleisten, dem unver-
fdlschten Wettbewerb soviel Spielraum einridumen, als dies unter Be-
riicksichtigung iibergeordneter Gesichtspunkte maoglich ist und
schliesslich auch der Raumplanung dienen und untragbare Umweltbe-
lastungen vermeiden. Dieser Auszug aus den anspruchsvollen bundes-
ritlichen Zielsetzungen fiir die Kommissionsarbeit ldsst die Komple-
xitdt der Aufgabe ahnen. In sechsjihriger Arbeit bemiihte sich die
Kommission um optimale Losungen und um einen Ausgleich unter den
zum Teil widerspriichlichen Zielsetzungen. Aus dem Echo, das der
Kommissionsbericht in der Offentlichkeit gefunden hat, darf ge-
schlossen werden, dass die Aufgabe nicht schlecht gelost worden ist.

Unser Verkehrssystem ist das Ergebnis
einer iuber hundertjahrigen Entwick-
lung. Seine einzelnen Teile sind nicht
aus einer Gesamtschau, sondern sekto-
riell, aufgrund der jeweiligen Anforde-
rungen an einen Verkehrstriger, ge-
wachsen. Uber Riickwirkungen auf
vorhandene Infrastukturen und deren
Ausniitzung hat man sich kaum Gedan-
ken gemacht, geschweige denn tiber ge-
samtwirtschaftliche Zusammenhinge.
Das Ergebnis dieser sektoriellen Ver-
kehrspolitik ist bekannt.

Die Vertreter des 6ffentlichen Verkehrs
sind, wie auch die iibrigen Partner in
der Kommission, mit konkreten Vor-
stellungen und Erwartungen an die
grosse Arbeit herangetreten. Ihr Haupt-
anliegen war die Abldsung der bisheri-
gen verkehrstragerbezogenen durch
eine koordinierte Verkehrspolitik, die
jeden Verkehrstriger dort befordert, wo
er, gesamtwirtschaftlich gesehen, unter
Einrechnung der direkten und indirek-
ten Auswirkungen auf die allgemeine
Wohlfahrt, die giinstigsten oder dhnli-
che giinstige Ergebnisse wie andere
Verkehrstriger zu erbringen vermag.
Zur Beantwortung der Frage, wie weit
die Vorschlage der GVK diese Erwar-
tungen erfiillen und welche Rolle die
GVK dem offentlichen Verkehr zu-
weist, sollen die folgenden Ausfiithrun-
gen beitragen. Die von der Kommission
vorgelegten Ergebnisse gliedern sich in
zwei Teile: in verkehrsplanerische und
verkehrspolitische ~ Vorschlige. Wir
wenden uns zunichst den verkehrs-
planerischen Vorstellungen zu, die in

*) Nach einem Vortrag, gehalten vor dem Ziircher
Ingenieur- und Architektenverein.

den beiden Schlussvarianten konkreti-
siert werden. Anschliessend beschafti-
gen wir uns mit den verkehrspolitischen
Vorschldgen. Die abschliessenden Be-
trachtungen gelten dem weiteren Vorge-
hen.

Die beiden Schlussvarianten der
GVK

Die Kommission hétte sich moglicher-
weise mit der Ausarbeitung verkehrspo-
litischer Vorschldge begniigen kdnnen.
Sie wihlte den beschwerlicheren Weg
der parallelen Entwicklung verkehrs-
planerischer und verkehrspolitischer Vor-
stellungen. Eine gesicherte Gesamtver-
kehrspolitik muss auf beiden Beinen
stehen. Die Verkehrspolitik beeinflusst
das Verkehrsgeschehen und die Infra-
struktur und es wirken quantitative und
infrastrukturelle Vorstellungen auf sie
ein. Diese Wechselwirkungen und die
Einfliisse unterschiedlicher Annahmen
auf die Gesamtergebnisse zu erkennen,
war eine der Aufgaben, die sich der
Kommission stellten.

Die Erarbeitung verkehrsplanerischer
Vorschldge und ihre Integration in ein
Gesamtkonzept ist aber auch Voraus-
setzung fiir die in den verkehrspoliti-
schen Empfehlungen verlangte Koordi-
nation  der  Infrastrukturgestaltung.
Moglich wird eine solche Politik erst
durch die Verfiigbarkeit entsprechender
erprobter Methoden und Instrumente.
Mit den Verkehrsmodellen hat die Kom-
mission die notwendigen Mittel ge-
schaffen; in den durchgerechneten Va-
rianten hat sie sie praktisch erprobt.

Die Verkehrsmodelle

Zusammen mit spezialisierten Berater-
firmen und gestiitzt auf auslédndische
Erfahrungen hat der Stab GVK ein Sy-
stem von Computer-Modellen geschaf-
fen, ein Vier-Schritt-Modell fiir den Per-
sonenverkehr und ein Fiinf-Schritt-Mo-
dell fiir den Giiterverkehr, wobei die ein-
zelnen Schritte folgende Fragen beant-
worten:

- Wieviele Bewegungen entstehen
(Verkehrserzeugungsmodell)?

- Wohin fithren die Bewegungen (Ver-
kehrsverteilungsmodell)?

- Mit welchen Verkehrstragern werden
sie unternommen (Verkehrsteilungs-
modell)?

- Wieviele Fahrzeugbewegungen ent-
stehen fiir die einzelnen Verkehrstra-
ger (Umrechnungsmodell, nur beim
Giiterverkehr)?

- Welcher Weg wird gewidhlt (Umle-
gungsmodell)?

Von Interesse diirften einige Hinweise

auf die in die Modelle eingegebenen

Annahmen, iiber die Randbedingungen

und iiber die Ergebnisse und deren Be-

wertung sein.

Modell-Annahmen

Als solche sind insbesondere zu nen-

nen:

- Sozio-okonomische Daten (fiir die
Jahre 1974/2000).
Bevolkerungsentwicklung: 6,4/6,6
Mio, jahrliche Zuwachsrate 0,1%
Altersstruktur: Anstieg des Anteils
der iber 65jdhrigen von 12,7 auf
14,5%

Haushaltgrosse: Absinken von 2,7
auf 2.4 Personen
Erwerbsquote: Absinken von 49% auf
46% der Gesamtbevolkerung
Beschdftigungsstruktur: Verstirkung
bestehender Tendenzen
Primérer Sektor
Sekundarer Sektor
Tertidrer Sektor
Bruttosozialprodukt :
Zunahme 1950-1974 4,5% jéhrlich
1974-2000 2,0% jahrlich
Volkseinkommen: Reale Steigerung je
Kopf von Fr. 13900 auf Fr. 22 000,
entsprechend einem mittleren jihrli-
chen Zuwachs von 1,8%

- Angenommene Verkehrsnetze. Sie
stellen keine direkten Ergebnisse des
Modelldurchlaufes dar, sondern es
wurden Annahmen eingegeben. Die
resultierenden Belastungen fiihrten
notigenfalls zu Riickkoppelungen
und neuen Planungsdurchldufen.

- Reise- bzw. Transportdistanzen, Ele-
mente des Fahrplanes.

- Preise und Tarife.

7,9/5,9%
42,5/41,0%
49,6/53,1%

Randbedingungen

Darunter werden hier Grdssen verstan-
den, die aus dem Verkehr iibergeordne-
ten Griinden dem Verkehrssystem als
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Grenzwerte vorgegeben werden. Konn-
ten die Ergebnisse des Modelldurchlau-
fes diese Werte nicht einhalten, war mit
verdnderten Annahmen iterativ ein bes-
seres Ergebnis zu suchen. Solche Rand-
bedingungen wurden z. B. fiir folgende
Bereiche vorgegeben:

- Offentliche Verkehrsausgaben: Die
Ausgaben fiir den Verkehr miissen
sich unterproportional zu den Ge-
samtausgaben entwickeln.

- Raumplanung: Vermeidung der wei-
teren Verstirkung interregionaler
Ungleichgewichte durch qualitative
Forderung benachteiligter Landestei-
le.

- Umweltbelastung: Die Gesamtbela-
stung darf trotz weiterem Verkehrs-
wachstum den Stand von 1970 nicht
iiberschreiten.

- Energieverbrauch. Er darf, im Gegen-
satz zur bisherigen Entwicklung, nur
noch unterproportional zur Wirt-
schaftsentwicklung zunehmen.

Ergebnisse

a) Allgemein. Mit den eingegebenen
Annahmen liefern die Modelle fiir den
gewihlten Planungshorizont 2000:

- Die zu erwartende Gesamtnachfrage
im Personen- und Giiterverkehr, un-
terteilt nach Verkehrsarten;

- Die Aufteilung auf die verschiedenen
Verkehrstréger;

- Die auftretende Belastung des ange-
nommenen Verkehrsnetzes.

- Weitere Unterlagen zur Schitzung
von Verkehrsleistungen, Kosten und
Ertrigen, Energieverbrauch, Um-
weltbelastung sowie der Auswirkun-
gen auf die raumliche Entwicklung.

b) Bewertung der Ergebnisse: Die Mo-
delle sollen u. a. eingehende Varianten-
studien erlauben. Liegen mehrere Va-
rianten vor, die nach allfélligen itera-
tionen die Randbedingungen erfiillen
und auch hinsichtlich der Netzbela-
stung befriedigen, so muss die «beste»
bestimmt werden kdnnen.

Die Kommission hat hiefiir eine « Nutz-

wertanalyse» vorgeschlagen, in der die

Ergebnisse mit einem erarbeiteten Ziel-

system quantitativ verglichen werden.

Dabei werden fiir jedes Ziel Nutzwerte

bestimmt, gewichtet und zu einem Ge-

samtnutzwert je Variante zusammenge-
fasst.

Als Gesamtziel wurde der «grésstmaogli-

che Beitrag des Verkehrssystems zur Le-

bensqualitit» formuliert; in der folgen-
den Ebene befinden sich als Ziele:

- Die bestmogliche Befriedigung aller
Verkehrsbediirfnisse  (Gewichtung
0,30);

- Die Herbeifiihrung eines wirtschaftli-
chen Mitteleinsatzes (Gewichtung
0,36);

- Die Verbesserung der Auswirkungen
auf Raumordnung, Umwelt, Sicher-
heit usw. (Gewichtung 0,34).
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Setzt man fiir eine Losung mehrere Zie-
le fest, so stehen diese in der Regel in
einem Konkurrenzverhéltnis zueinan-
der. Das ist auch hier der Fall. Durch
die Gewichtung werden die Bedeutung
oder die Dringlichkeit der einzelnen
Ziele differenziert, wobei diese Wer-
tung naturgemdss eine sehr subjektive
ist. Die verwendeten Gewichte stiitzen
sich auf eine Befragung der Kommis-
sionsmitglieder im Jahre 1977, die mit
den Ergebnissen einer Stichprobe bei
der Bevolkerung verglichen wurde. In-
teressant ist dabei z. B. die Gewichtung
der «Befriedigung der Verkehrsbediirf-
nisse»: Wie erwdhnt wurde sie 1977 mit
0,30 eingestuft, d. h. mit dem kleinsten
Gewicht der drei Ziele. Bei einer Befra-
gung 1974 hatte die gleiche Kommis-
sion dieses Ziel mit 0,36 zuoberst einge-
stuft. Die 1977 geringere Gewichtung
diirfte den eingetretenen allgemeinen
Gesinnungswandel gegeniiber Wachs-
tum und Anspruchsbefriedigung zum
Ausdruck bringen.

Dieser Hinweis zeigt, dass auch die Be-
wertung einer Losung Wandlungen un-
terworfen ist und dass in der rollenden
Planung auch die Bewertungskriterien
notigenfalls den verdnderten Verhilt-
nissen anzupassen sind.

Die Kommission ist sich der Grenzen
der modellartigen Bearbeitung solch
komplexer Probleme, wie sie die Ent-
wicklung des Gesamtverkehrssystems
darstellen, bewusst. Eine Problematik
liegt auch darin, dass fiir den Nichtspe-
zialisten die Bearbeitungsvorginge
nicht mehr durchschaubar und die Er-
gebnisse nicht ohne weiteres nachvoll-
ziehbar sind. Die Beurteilung muss da-
her anhand von Plausibilitdts-Uberle-
gungen erfolgen. Durch die von der
Kommission vorgeschlagene weitere
Verbesserung der Modelle, namentlich
im Rahmen der rollenden Planung und
fiir zusidtzliche Variantenstudien, sollte
es aber moglich sein, das Ausmass der
verbleibenden Ungewissheit einzugren-
zen.

Die beiden Schlussvarianten

Mit den sukzessive verbesserten Ver-
kehrsmodellen wurden insgesamt acht
Planungsdurchldufe durchgefiihrt. Mit
dem Ziel, die Methoden zu erproben
und friihzeitig tiber erste Ergebnisse zu
verfligen, sind fir die sogenannte Leit-
studie zwei Varianten gerechnet wor-
den. Es folgten vier Basis-Varianten,
von denen eine jede eine andere Zielset-
zung besonders in den Vordergrund
riickte:
Basisvariante I: Sektorielle Wirtschaft-
lichkeit.
Basisvariante 2: Globale Wirtschaft-
lichkeit.
Basisvariante 3: Strukturforderung.
Basisvariante 4: Umweltschutz.
Damit sollte der Rahmen abgesteckt
werden, innerhalb dessen die Schluss-

varianten als «gangbare Wege», ent-
sprechend dem bundesritlichen Auf-
trag, zu suchen waren.

Die beiden Schlussvarianten (SV) sind
keine Alternativen mit grundlegend ver-
schiedenartigen Ldsungen. Sie gehen
von den gleichen verkehrspolitischen
Grundsitzen aus und variieren ledig-
lich den 6konomischen Hintergrund. In
der Schlussvariante 1 (SV 1) werden be-
schrinktere natiirliche Ressourcen und
finanzielle Mittel der offentlichen
Hand angenommen. In der Schlussva-
riante 2 (SV2) wird der 6konomische
Giirtel gelockert, mit dem Ergebnis bes-
serer Leistungen und Auswirkungen
des Verkehrssystems. Die vorhin er-
wihnte Nutzwertanalyse ergab in der
Gesamtbewertung fiir beide Varianten
eine sehr deutliche Verbesserung gegen-
iiber dem Ist-Zustand und einen ver-
hdltnisméassig geringen Vorsprung der
Schlussvariante 2. Die Kommission
empfahl dem Bundesrat, der gesamt-
haft etwas besser abschneidenden Lo-
sung 2 den Vorzug zu geben.

Ich muss es mir versagen, hier die Er-
gebnisse der beiden Schlussvarianten
im einzelnen darzulegen. Immerhin sei
stichwortartig auf einige wesentliche
Hauptpunkte hingewiesen:

Verkehrsentwicklung und Infrastruktur

Trotz angenommener Verlangsamung
von Bevolkerungswachstum und Wirt-
schaftsentwicklung ergeben die Modell-
berechnungen eine starke Zunahme der
Gesamtverkehrsnachfrage.

SVl Sv2
Personenverkehr (Pkm) 62%  73%
Giiterverkehr (tkm) 60%  54%

Die Zunahme bei Strasse und Schiene
werden wie folgt geschétzt:

SV1i SV2
Schiene (Pkm + tkm) 97%  78%
Strasse (Pkm + tkm) 52%  66%

Die Zunahme der Verkehrsnachfrage
kann von der vorhandenen und derzeit
zur Verwirklichung vorgesehenen In-
frastruktur nicht bewdltigt werden. Als
zusitzliche Transportkapazitdt wird
insbesondere der Bau neuer Eisenbahn-
Haupttransversalen (NHT) vorgeschla-
gen, die hinsichtlich Umweltbelastun-
gen und Energieverbrauch den sonst im
Mittelland unerlédsslichen zusitzlichen
Hochleistungsstrassen vorzuziehen
sind.

In der SV 1 ist eine NHT zwischen Oron
und Winterthur sowie zwischen Basel
und Olten vorgesehen. In der SV 2 wird
die neue Ost-West-Verbindung bis Laus-
anne und St. Gallen verlingert. Die Ab-
schnitte Basel - Olten - Bern sind auch
zur Anpassung an die Kapazitit des
Doppelspurausbaus am Ldtschberg not-
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wendig; bei den ubrigen Strecken ste-
hen z. T. auch Kapazitits-, iiberwie-
gend aber Attraktivitdtsiiberlegungen im
Vordergrund. Der Bau der NHT bringt
eine gewisse Verkehrsverlagerung zur
Schiene, die in den genannten Progno-
sen klar zum Ausdruck kommt.

Fiir den Infrastrukturausbau der Schie-
ne beriicksichtigen beide Varianten
weiter die bereits vorgesehenen Verbes-
serungen gemdss dem langfristigen
Ausbauprogramm der SBB sowie den
Anschluss des Flughafens Genéve-Coin-
trin an das Schnellzugsnetz. Vorgesehen
werden aber auch Netzreduktionen iibe-
rall dort, wo infolge geringer Verkehrs-
nachfrage eine Umstellung auf Busdien-
ste zweckmadssig erscheint. Als Modell-
eingaben wurden fiir solche Umstellun-
gen bei der SV 1 fiir die SBB 16 Strek-
ken mit 301 km und fiir die Privatbah-
nen 19 Strecken mit 422 km angenom-
men. Fiir die SV 2 wurden fiir die SBB
acht Strecken mit 164 km und fir die
Privatbahnen zwolf Strecken mit
219 km eingegeben. Die Kommission
betont jedoch, dass sie keine Umstel-
lungsempfehlungen abgebe. Die Frage
der Umstellungswiirdigkeit ist in jedem
Einzelfall aufgrund von Detailuntersu-
chungen noch niher abzukléren.

Nicht Bestandteil des vorgeschlagenen
Streckennetzes ist eine neue Alpentrans-
versale. Dank dem Ausbau der Doppel-
spur am Lotschberg und der Zufahrts-
strecken sowie durch eine mdglichst
gute Ausniitzung der Achsen Gotthard
und Lotschberg/Simplon diirfte ihre

Gesamtkapazitit bis zum Jahr 2000-

knapp geniigen. Die Kommission emp-
fiehlt jedoch, die Frage aufgrund der
tatsdchlichen Entwicklung rechtzeitig
wieder zu priifen.

Bei der Strasseninfrastruktur sehen die
Schlussvarianten geringfiigige Reduk-
tionen gegeniiber dem langfristigen
Bauprogramm fiir die Nationalstrassen
vor. So wird die Notwendigkeit fiir die
Strecke Yverdon-Kerzers der N | ver-
neint, sofern die NS5 entlang dem
Neuenburgersee vierspurig ausgebaut
wird. Auch wird die Notwendigkeit des
vierspurigen Ausbaues fiir den Gotthard-
und Axenstrassentunnel sowie die Strek-
ke Riddes-Brig verneint. Anderseits
scheint der Bau der Autostrasse durch
das Simmental mit dem Rawyltunnel in
der Schlussvariante 2 belastungsmaissig
gerechtfertigt, insbesondere aufgrund
der Verkehrsnachfrage an Wochenen-
den. Eine wintersichere Verbindung zwi-
schen Prittigau und Unterengadin wird
ebenfalls beflirwortet, wobei die Frage
Strassen- oder Bahnlosung offengelas-
sen wird. Verneint wird die verkehrliche
Notwendigkeit einer direkten Strassen-
verbindung  Glarnerland-Vorderrhein-
tal. Dagegen zieht die Schlussvariante 2
eine verbesserte Ost-West-Verbindung
im Voralpenbereich sowie eine Transju-
ra-Autostrasse vor.

In der SV 2 wird die Zunahme des Ver-
kehrs auf dem Rhein mit maximal 70%
angenommen, insbesondere wegen des
weiteren Ausbaues des europdischen
Wasserstrassennetzes. Damit wiirde
nach Meinung der GVK die Kapazitit
der bestehenden Rheinhédfen sowie der
Strassen- und Bahninfrastruktur tber-
schritten. Es wird daher die Verldnge-
rung der Schiffahrt bis Klingnau vorge-
schlagen. Die Kapazititsfragen sind
auch noch kontrovers.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die geméss SV | und SV 2 vorgeschla-
genen Infrastrukturen werden Neuin-
vestitionen von 64 bzw. 68 Mrd Fran-
ken erfordern. Davon sollen auf die
Schiene 10 bzw. 11 Mrd Franken und
auf die Strasse 52 bzw. 54 Mrd Franken
entfallen. Im Bericht sind ebenfalls
Schitzungen iber die jahrlichen Ge-
samtkosten und Ertrdge der Verkehrs-
triger und die daraus resultierenden
Kostendeckungsgrade angestellt wor-
den. Ohne hier auf Einzelheiten einzu-
gehen, sei als Untersuchungsergebnis
festgehalten, dass der offentliche Ver-
kehr unter den von der GVK getroffe-
nen Annahmen bei beiden Schlussva-
rianten bei normalem Konjunkturver-
lauf wieder selbsttragend werden sollte.
Fir die Infrastruktur des privaten Ver-
kehrs wiirde, unter der Voraussetzung
der Einfiihrung einer angemessenen
Schwerverkehrsabgabe, die Kostendek-
kung in der SV 2 ebenfalls erreicht,
wéihrend bei der SV 1 ein grosserer
Fehlbetrag verbliebe.

Réumliche Entwicklung und Umweltbe-
lastung

Eingehende Untersuchungen haben be-
stitigt, dass der Verkehr lediglich einer
von vielen Faktoren ist, um eine
wiinschbare rdumliche Entwicklung zu
steuern. Hinzu kommt, dass die
Schweiz bereits tiber ein relativ dichtes
Verkehrsnetz verfiigt und daher weitere
Ausbauten die rdumliche Entwicklung
nur noch in geringem Masse beeinflus-
sen konnen. Immerhin zeigt der Be-
richt, dass mit dem vorgeschlagenen
Verkehrssystem in beiden Varianten die
zeitliche Erreichbarkeit von Gross-,
Mittel- und Kleinstadtzentren verbes-
sert werden kann, wobei im Mittelland
auch der 6ffentliche Verkehr stark dazu
beitragt. Auch die Verkehrsgunst wird
positiv beeinflusst. Die Fernverkehrs-
gunst erhoht sich dank der NHT, und
zwar auch ausserhalb der Grossstadtre-
gionen. Erwartungsgemiss schneidet
der Privatverkehr in der Nahverkehrs-
gunst, namentlich in den Bergregionen,
besser ab. Um die Raumplanungsziele
fiir das Berggebiet zu erreichen, wird
eine vermehrte Forderung des 6ffentli-
chen Verkehrs auf der Strasse fiir not-
wendig erachtet.

Trotz der prognostizierten Zunahme der
Verkehrsleistungen um etwa 70% zeigen

die Berechnungen einen Riickgang der
Umweltbelastungen. Die Zunahme des
Energieverbrauchs wird, nicht zuletzt
dank einer gewissen Verlagerung auf
den offentlichen Verkehr, stark unter-
proportional ausgewiesen. Die Luftver-
schmutzung dirfte dank verbesserten
Motoren und bald bleilosem Benzin
langfristig gegeniiber 1970 um rund
50% abnehmen, wobei fiir die ndchsten
Jahre aber noch eine voriibergehende
starke Zunahme zu erwarten ist. Die
Kommission gelangte auch zum
Schluss, dass die weiteren Ziele einer
Reduktion der Ldrmbelastung und der
Unfallquote ebenfalls erreichbar sind.

Beurteilung der Schlussvarianten

Die SBB betrachten die Ergebnisse die-

ser Planungsdurchldufe als Ganzes und

aus heutiger Sicht als eine plausible

Voraussage des zu erwartenden Ver-

kehrsgeschehens. Voraussetzung ist al-

lerdings, dass die gewdhlten Annahmen
auch eintreffen.

Beziiglich einzelner dieser Annahmen

und Ergebnisse haben die SBBindessen

gewisse Bedenken. So betrachten sie die

Prognose im Personenverkehr als an

der obersten Grenze liegend. Die

Durchsetzbarkeit der eingegebenen, je

nach Variante unterschiedlichen Preis-

annahmen fiir Strasse und Schiene
konnte nicht Uberpriift werden. Die

Kommission hat beziiglich der Entwick-

lung der Erddlpreise zwei verschiedene

Szenarien angenommen (Preisentwick-

lung im Gleichschritt mit der iibrigen

Teuerung bzw. jihrlich um 2% iiber der

allgemeinen  Teuerungsentwicklung).

Die Zuordnung dieser Szenarien zu den

SV 1 und SV 2 musste willkiirlich vorge-

nommen werden. Diese verschiedenen

Annahmen haben natiirlich wesentli-

chen Einfluss auf die Verkehrsteilung

Schiene/Strasse und die Ertrige des

Schienenverkehrs. Die Kommission

teilt die Auffassung, dass die Preisan-

nahmen und Erdolszenarien nicht va-
riantenspezifisch und daher unter den

Schlussvarianten austauschbar sind.

Leider liess der grosse Zeitdruck, unter

dem die Kommissionsarbeiten standen,

die Durchrechnung solcher Alternati-
ven nicht mehr zu. Das ist sobald wie
moglich nachzuholen.

Es sind hier noch einige Bemerkungen

zum Stellenwert der Schlussvarianten

im Rahmen der GVK-Arbeiten notwen-

dig:

- Die Schlussvarianten sind das Ergeb-
nis von Annahmen, die aus heutiger
Sicht als wahrscheinlich gelten.

- Die Verhiltnisse sind jedoch laufend
zu verfolgen und grossere Abwei-
chungen in einem neuen Planungs-
durchlauf zu berticksichtigen.

- Die vorgeschlagene Schlussvariante
2 ist nicht ein abschliessender «Ver-
kehrsplan» mit konkreten Ausfiih-
rungsvorschldgen im Einzelfall. Viel-
mehr ist die Zweckmissigkeit grosse-
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rer Investitionen geméss den Schlus-
sempfehlungen der GVK in jedem
Fall anhand der Zielsetzungen der
Verkehrspolitik und in gesamtwirt-
schaftlicher Betrachtung vor der Be-
schlussfassung neu zu iiberpriifen.
Stellt sich die Frage nach dem Verhilt-
nis der Schlussvarianten zu den ver-
kehrspolitischen und  verkehrswirt-
schaftlichen Vorschldgen der Kommis-
sion, wie sie in den 40 Thesen der
Schlussempfehlungen und den Vor-
schldgen fiir eine verfassungsrechtliche
Neuordnung des Verkehrswesens ent-
halten sind. Wir haben bereits festge-
halten, dass die Schlussvarianten keine
abschliessende Verkehrsplanung ent-
halten, sondern lediglich die aus heuti-
ger Sicht zweckmdissige Entwicklungs-
richtung zeigen sollen. Demgegeniiber
betrachtet die Kommission ihre ver-
kehrspolitischen und verkehrswirt-
schaftlichen Grundsétze als in sich ge-
schlossenes und abschliessend formu-
liertes Ganzes. Die verkehrsplaneri-
schen Untersuchungen der Kommis-
sion erlaubten, die quantitativen Aus-
wirkungen verkehrsplanerischer Vor-
stellungen wenigstens den Grdssenord-
nungen nach zu schitzen. Die wirt-
schaftlichen Ergebnisse lassen fiir
Schiene und Strasse grundsétzlich aus-
geglichene Rechnungsergebnisse erwar-
ten, und zwar unter der Annahme
marktwirtschaftlicher Prinzipien in den
Modellen. Dieses Resultat hat die ver-
kehrspolitische Philosophie der Kom-
mission massgebend beeinflusst und ist
entscheidend fiir die liberale Grundhal-
tung, die in den verkehrspolitischen
Vorschldgen zum Ausdruck kommt.

Verkehrspolitische und verkehrs-
wirtschaftliche Vorschlige

Mit den einstimmig verabschiedeten
verkehrspolitischen Grundsétzen unter-
nimmt die Kommission GVK den an-
spruchsvollen Versuch, das Gesamtver-
kehrssystem und die Stellung der Ver-
kehrstriager untereinander aus einer Ge-
samtschau zu ordnen und auf eine neue
Basis zu stellen. Damit soll ein gravie-
render Mangel der bisherigen Verkehrs-
politik, das «Nebeneinander» der Ver-
kehrstriger mit der sektoriellen und un-
koordinierten Behandlung der Ver-
kehrsprobleme, iiberwunden werden.
Im folgenden soll ein gedringter Uber-
blick iiber die wesentlichen Empfehlun-
gen und ihre Wertung aus der Sicht der
SBB gegeben werden.

Koordination von Planung, Bau und Un-
terhalt der Verkehrsinfrastruktur

Dass eine Koordination der Infrastruk-
tur-Gestaltung notwendig ist, steht
wohl ausser Zweifel. Der Verkehr ist in
einem geordneten System als Ganzes zu
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betrachten: Ausgehend ven den iiber-
geordneten Zielsetzungen und vom
prognostizierten Gesamtbedarf ist das
bestmogliche Angebot durch den we-
sensgerechten Einsatz der verschiede-
nen Verkehrstrager zu ermitteln, und es
sind die wirtschaftlichen und iibrigen
Auswirkungen, z.B. auf die Umwelt,
aufzuzeigen. Damit besteht die beste
Gewdhr fiir eine richtig bemessene, auf-
einander abgestimmte Kapazitdt der
einzelnen Verkehrsnetze und fiir einen
wirtschaftlichen Mitteleinsatz.

Die GVK will mit ihren Vorschldgen
diesem seit langen Jahren bestehenden
verkehrspolitischen ~ Postulat  zum
Durchbruch verhelfen. Bund und Kan-
tone sollen in ihrem Zustdndigkeitsbe-
reich die verschiedenen Verkehrsnetze
als ein aufeinander abgestimmtes Ge-
samtsystem planen und entsprechend
den zu setzenden Prioritdten verwirkli-
chen.

Die Verkehrsinfrastruktur unseres Lan-
des hat indessen, besonders auf der
Strasse, bereits einen hohen Stand er-
reicht. Die Frage dridngt sich daher auf,
ob diese Koordinationsbemiihungen
nicht um Jahrzehnte zu spdt kommen.
Die dargelegten Untersuchungen der
GVK haben indessen gezeigt, dass trotz
stagnierender Bevolkerung und abge-
schwiachtem Wirtschaftswachstum mit
weiteren Verkehrszunahmen im Perso-
nen- und Giiterverkehr Zu rechnen ist,
die von den vorhandenen und heute in
Ausfiihrung begriffenen Netzen nicht
bewiltigt werden konnen. Es besteht
daher noch eine Chance, iiber die Infra-
strukturgestaltung Verkehrspolitik zu be-
treiben.

Energieverbrauch, = Umweltbelastung
und raumplanerische Griinde sprechen
nach Auffassung der Kommission
GVK dafiir, dass der offentliche Ver-
kehr einen wesentlichen Teil des kom-
menden  Verkehrszuwachses  {iber-
nimmt. Der Taktfahrplan und ein aus-
gebautes Huckepackangebot werden als
unerldsslich erachtet. Im besonderen
soll die erforderliche grossere Attrakti-
vitdt und hohere Leistungsfihigkeit
durch den Bau der neuen Eisenbahn-
Haupttransversalen erreicht werden.
Diese fiir hohere Geschwindigkeiten zu
trassierenden neuen Linien werden der
Eisenbahn eine dhnliche Aufwertung
wie die Autobahn fiir den Strassenver-
kehr bringen. Auf den Abschnitten Ba-
sel-Olten-Bern schafft die neue Linie
zudem die notwendigen Kapazititser-
weiterungen fiir den Transitverkehr iiber
die BLS-Route. Aber auch zwischen Ol-
ten und Rupperswil bedingt die progno-
stizierte Verkehrszunahme eine wesent-
liche Kapazititserhohung. Nun wire
denkbar, die zusitzlichen Kapazititen
durch Ausbau der bestehenden Strek-
ken auf drei oder vier Spuren zu schaf-
fen. Das wire indessen mit ausseror-
dentlichen Eingriffen in bestehenden
Siedlungen und daher mit grossen

Schwierigkeiten und Kosten verbun-
den. Zudem ist es kaum sinnvoll, grosse
Mittel in den Ausbau von Linien zu
stecken, die vor 100 und mehr Jahren
nach den damaligen Normen gebaut
worden sind und z. B. zwischen Olten-
Rothrist und Bern auch fiir Stddte-
schnellziige nur eine Reisegeschwindig-
keit von 90 km/h zulassen. ’
Ohne neue Haupttransversalen wiirde
der Modal Split zugunsten der Strasse
verschoben, was nach den Feststellun-
gen der GVK dem Bau weiterer Auto-
bahnen im Mittelland rufen wiirde. Wir
stehen somit vor der wohl letzten Mdg-
lichkeit, durch einen Infrastrukturen-
scheid zugunsten eines fortschrittlichen
Bahnsystems doch noch eine ausgewo-
genere Entwicklung des schweizeri-
schen Verkehrswesens herbeizufiihren.
Die Verkehrsplanung der GVK ist kein
Bauprogramm. Die Zweckmadssigkeit
jeder grosseren Investition ist geméss
den Thesen 10 und 11 anhand der Ziel-
setzungen der Verkehrspolitik und un-
ter Einbezug auch der nicht messbaren
gesamtwirtschaftlichen Kosten und
Nutzen sowie anhand vergleichender
Untersuchungen zu iiberpriifen. Das
gilt natiirlich auch fiir die neuen Eisen-
bahnlinien. Hier ist indessen eine ge-
wichtige Feststellung zu machen. Die
GVK geht grundsitzlich von der
Durchfiihrung der in Realisierung be-
griffenen Programme aus. So wird, von
Retouchen abgesehen, die Vollendung
des Nationalstrassennetzes vorausge-
setzt. Damit geht die qualitative Verbes-
serung des Strassennetzes weiter, und
ohne neue Haupttransversalen wiirde
der offentliche Verkehr zusatzlich ins
Hintertreffen geraten. Mit der Aufnah-
me der neuen Eisenbahnlinien wollte
die Kommission ein Gegengewicht
schaffen, das die Verkehrsteilung zwi-
schen oOffentlichem und privatem Ver-
kehr, aber auch die Auswirkungen des
Verkehrssystems auf Umwelt und Ener-
gie und nicht zuletzt auf die verkehrs-
wirtschaftlichen Folgerungen der GVK
massgebend beeinflusst. Wiirde auf die
neuen Haupttransversalen oder wesent-
liche Teile davon verzichtet, miisste
eine Gesamtverkehrskonzeption in ent-
scheidenden Punkten zu ganz anderen
Ergebnissen kommen.

Gliederung des Verkehrssystems

Die Aufteilung der Aufgaben zwischen
den verschiedenen staatlichen Stufen -
Bund, Kantone, Gemeinden - ist in
einer langen historischen Entwicklung,
diktiert von Zweckmadssigkeits- und
Machbarkeits-Uberlegungen, gewach-
sen. Ein logischer Aufbau fehlt. Daher
das Bediirfnis, die Aufgabenteilung
grundlegend zu tiberdenken und wieder
in ein unserem Staatsaufbau entspre-
chendes System zu bringen. Ich verwei-
se auf die im Parlament hingige Motion
von Nationalrat Binder.
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Das Bediirfnis nach Uberpriifung be-

steht auch fiir den Verkehrsbereich. Im

offentlichen Verkehr sind Zustdndig-

keiten und Kompetenzen unterschied-
lich geregelt und die Finanzlasten ver-
schieden zugeteilt. Vergleichbare Tatbe-
stinde werden nicht gleich behandelt.

Der Bund nimmt iiber die SBB heute

nicht nur nationale Verkehrsaufgaben,

sondern auch regionale und ortliche
wahr und trdgt die hier entstehenden

Fehlbetrdge. Anderseits erfiillen gewis-

se Privatbahnen, unter starker finan-

zieller Beteiligung der Kantone und
zum Teil der Gemeinden, auch Aufga-
ben nationaler Natur. Soweit konzes-
sionierte Unternehmungen regionalen

Verkehr besorgen, tragen die Kantone

und je nach Kanton auch die Gemein-

den einen wesentlichen Teil der unge-
deckten Kosten. Werden solche Linien
hingegen vom Automobildienst der

PTT betrieben, tragen diese den Fehlbe-

trag selbst. Die GVK will hier wieder

Ordnung schaffen. Die Verantwortung

fiir einen bestimmten Verkehr soll im

Sinne einer hierarchischen Gliederung

jener staatlichen Stufe (Gemeinde,

Kanton oder Bund) iibertragen werden,

bei der das tatsdchliche Interesse an den

entsprechenden Leistungen liegt. Dar-
nach wiren die Gemeinden fir die ortli-
chen, die Kantone fir die regionalen
und der Bund fiir die nationalen Ver-
kehrsaufgaben zustindig. Als nationale

Aufgaben nennen die Schlussempfeh-

lungen der GVK:

- Die Sicherstellung des nationalen
und internationalen Fernverkehrs.

- Die Verbindung der Landesteile und
Regionen untereinander.

- Der Anschluss der Kantonshauptorte
an die nationalen Netze.

- Die Beseitigung stossender Unter-
schiede in der verkehrsmaissigen Ba-
siserschliessung der Kantone.

Mit dieser Neugliederung sollen folgen-

de Ziele erreicht werden:

- Wieder bessere Ubereinstimmung
zwischen Aufgaben- und Finanzho-
heit.

- Bessere Sichtbarmachung der finan-
ziellen Konsequenzen politischer
Entscheide und damit sparsamere
Mittelverwendung.

- Beseitigung historisch bedingter Un-
gleichbehandlungen.

- Grossere Eigenstdndigkeit der Kan-
tone und damit Verstirkung des
Foderalismus.

Mit der vorgeschlagenen Neugliede-

rung werden die Kantone z.T. von bis-

herigen Finanzlasten entbunden, z.T.

werden ihnen aber neue wesentlichen

Umfangs tlibertragen. Da mit der Hier-

archisierung nicht eine Lastenverschie-

bung vom Bund auf die Kantone, son-
dern eine effizientere Gestaltung des

Gesamtverkehrssystems angestrebt

wird, hat der Bund durch einen beson-

deren, kiinftigen Entwicklungen anzu-
passenden Lastenausgleich zu gewihr-

leisten, dass kein Kanton durch diese
Neuordnung insgesamt wesentlich
mehr belastet wird als bisher. Unmittel-
bar sind somit keine Einsparungen zu
erzielen. Langerfristig diirften sich aber
positive Auswirkungen einstellen. Mit
der Hierarchisierung soll dem Grund-
satz « Wer befiehlt, zahlt» und damit
auch einer rationaleren Verkehrspolitik
zum Durchbruch verholfen werden.
Wenn ein Kanton eine stark defizitdre
Bahnlinie beibehalten will, die gesamt-
wirtschaftlich mit Vorteil durch Stras-
senverkehrsdienste ersetzt wiirde, kann
er das. Da er hiefiir aber kiinftig ihm zur
Verfligung stehende Mittel einzusetzen
hat, wird er zweimal iiberlegen; ob er
fur das gleiche Geld bei zweckdienli-
cherer Verwendung nicht mehr bekom-
men konnte.

Aus Zeitmangel musste sich die Kom-
mission GVK hier auf die Formulie-
rung von Grundsdtzen beschrianken.
Das ist um so mehr zu bedauern, als die
Hierarchisierung der wohl politisch bri-
santeste Vorschlag der GVK ist. Zurzeit
laufen ergidnzende Untersuchungen,
welche die Grundsédtze néher ausfithren
und gangbare Realisierungswege auf-
zeigen sollen. Fir die SBB wirft die
Hierarchisierung, gleich wie auch fiir
die Privatbahnen, eine ganze Reihe
schwieriger Fragen auf. Trotzdem sind
sie der Auffassung, dass der Grundge-
danke richtig und auch fiir die SBB
zweckmadssig ist. Das allerdings unter
der Voraussetzung, dass Losungen ge-
funden werden, die durchschaubar und
einfach in der Handhabung sind und
die auch bei Beteiligung verschiedener
Gemeinwesen die notwendigen Ent-
scheidungsabldufe sachlich und zeitlich
sicherstellen.

Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen

Nach Auffassung der GVK hat das Ver-
kehrssystem auch wesentliche Beitrage
an die Erfiillung iibergeordneter Zielset-
zungen zu leisten. Unter rein marktwirt-
schaftlichen Bedingungen werden der-
artige Aufgaben von den Unterneh-
mungen nicht oder nicht zu den er-
wiinschten Bedingungen erbracht. Die
offentliche Hand muss daher vorschrei-
ben konnen, welche besonderen Lei-
stungen im Offentlichen Interesse er-
bracht werden miussen und zu welchen
besonderen Bedingungen. Weichen die-
se Forderungen vom marktmassig
Moglichen ab, so hat die o6ffentliche
Hand die Verkehrsunternehmungen zu
entschdadigen. Im ibrigen haben die
Verkehrsteilnehmer grundsitzlich alle
durch sie verursachten Kosten zu tra-
gen.

Eine Abgeltung fiir Leistungen, die bei
kaufménnischer Geschiftsfithrung
ohne entsprechenden Ausgleich nicht
zumutbar sind, erhalten die SBB seit

1971. Dabei handelt es sich allerdings
nur um einen teilweisen Ausgleich, da
lediglich die nicht gedeckten variablen
Kosten des Berufs- und Schiilerver-
kehrs und des Stiickgutverkehrs, nicht
aber die entsprechenden Anteile an den
festen Kosten ausgeglichen werden. Zu-
dem decken diese beiden Abgeltungs-
tatbestinde nicht das ganze Spektrum
gemeinwirtschaftlicher Leistungen. Der
jahrliche Abgeltungsbetrag belduft sich
zurzeit auf 250 Mio Fr. Davon entfallen
175 Mio Fr. auf den Stiickgut- und 75
Mio Fr. auf den Berufs- und Schiiler-
verkehr.

Die heutige Losung hat verschiedene
Nachteile:

- Die gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen werden nur teilweise erfasst.

- Die ungeniigende Abgeltung hat zur
Folge, dass die ungedeckten Kosten
unternehmensintern durch stidrkere
Belastung anderer Leistungen aufge-
fangen werden sollten. Frither war
das durch stérkere Belastung des Wa-
genladungsverkehrs moglich (womit
indirekt der Giiterverkehr auf der
Strasse gefordert wurde). Unter den
heutigen  Konkurrenzbedingungen
fallt ein solcher innerbetrieblicher
Ausgleich ausser Betracht.

- Die ungeniigende Abgeltung hat zur
folge, dass Betrdage als Defizit ausge-
wiesen werden miissen, die ihre Ursa-
che in gemeinwirtschaftlichen Lei-
stungen haben und daher gesondert
abzugelten wiren. Um was fiir Betré-
ge es geht, wird sichtbar, wenn man
sich vergegenwartigt, dass im Regio-
nalverkehr nur der Sondertatbestand
«Unterdeckung im Berufs- und
Schiilerverkehr» mit 75 Mio Fr. teil-
weise abgegolten wird, wihrend der
gesamte Fehlbetrag im Regionalver-
kehr in der Gréssenordnung von 400
Mio Fr. liegt. )

- Unbefriedigend ist schliesslich auch,
dass heute niemand fiir die Festle-
gung des tatsdchlich erforderlichen
Ausmasses der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen zustdndig ist.

Die GVK will mit ihren Vorschldgen
hier klare Verhiltnisse schaffen. Ge-
meinwirtschaftliche Leistungen sollen
sich im wesentlichen auf den regionalen
Personenverkehr beschrinken. Hier hat
die offentliche Hand den Umfang der
gewiinschten Leistungen und die zu er-
hebenden Tarife festzulegen. Sache der
Verkehrsunternehmungen ist es, die
verlangten Leistungen zu moglichst
giinstigen Kosten zu erbringen und so
gut wie moglich zu verkaufen. Soweit
die Kosten durch Einnahmen nicht ge-
deckt werden kdnnen, sind die Unter-
nehmungen zu entschiddigen, und zwar
voll und ganz. In Ubereinstimmung mit
den Vorstellungen der GVK iiber die
neue Verkehrshierarchie sind fiir Festle-
gung und Entschidigung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen im Regional-
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verkehr die Kantone zusténdig. Die fiir
diese neuen Aufgaben notwendigen
Mittel werden ihnen im Rahmen des
bereits erwidhnten Lastenausgleichs
vom Bund zugewiesen. Dabei konnen
verstirkte Bundesmittel zur Verfligung
gestellt werden, wenn es um die Milde-
rung stossender Mdngel in der Basiser-
schliessung entwicklungsschwacher Re-
gionen oder unzumutbarer verkehrsbe-
dingter Umweltbelastungen in Bal-
lungsgebieten geht.

Der Personenfern- und der Giiterver-
kehr gehoren nach Auffassung der
GVK in den alleinigen Verantwor-
tungsbereich der Unternehmung. Hier
sind keine gemeinwirtschaftlichen Lei-
stungen zu erbringen; fiir eine Abgel-
tung ist daher kein Raum. Das gilt auch
fiir den Stiickgutverkehr, fiir den eine
1985 auslaufende Ubergangsregelung
vorgeschlagen wird.

Die SBB begriissen die von der GVK
vorgeschlagene Losung. Sie schafft kla-
re Verhdltnisse und vermeidet, dass
auch fiirderhin Kostenunterdeckungen
als Defizit ausgewiesen werden miissen,
die aus Auflagen der 6ffentlichen Hand
herriihren.

Ubernahme der Infrastruktur durch die
offentliche Hand und Finanzierung

Trégerschaft und Finanzierung der In-
frastruktur von Strasse und Schiene
sind heute unterschiedlich geregelt. Fir
die Strasse liegt die Trégerschaft seit je-
her bei der offentlichen Hand. Bei der
Bahn ist die Unternehmung selbst Tra-
gerin der Infrastruktur. Bei der Strasse
ist die Finanzierung der Infrastruktur
durch zweckgebundene Abgaben weit-
gehend gesichert; bei den Bahnen hin-
gegen miissen die Mittel von Fall zu
Fall aus dem allgemeinen Bundeshaus-
halt bewilligt werden und haben sich
nach dessen Moglichkeiten zu richten.
Fiir die Beniitzung der Infrastruktur be-
zahlt der Strassenverkehr {iberwiegend
durch Abgaben bei den Treibstoffen
und damit praktisch nur im Ausmass
der tatsdchlichen Beniitzung. Im Ge-
gensatz dazu sind die Bahnen - als
Eigentiimer ihrer Infrastruktur - stets
mit den vollen Kosten belastet, und das
unabhidngig von der Beniitzungsinten-
sitdat, was sich vor allem bei Konjunk-
turriickschldgen stark zu ihrem Nach-
teil auswirkt.

Die GVK anerkennt diese unterschied-
lichen Regelungen als Wettbewerbsver-
zerrung. Sie schldgt daher vor, dass
auch die Infrastruktur der Bahnen, so-
weit es sich um das nationale Netz han-
delt, in die finanzielle Verantwortung
des Bundes zu nehmen ist. Fiir die Be-
niitzung dieser Infrastruktur haben die
Bahnen, entsprechend der Regelung fiir
die Strasse, eine Gebiihr zu bezahlen,
die beniitzungsabhidngig ist. Langerfri-
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stig ist auch den Vorstellungen der
Kommission allerdings die volle Ko-
stendeckung zu erreichen.

Die Mittel zur Finanzierung der Infra-
strukturen sollen durch die Schaffung je
eines Fonds fiir den privaten und dffentli-
chen Verkehr sichergestellt werden. Da-
mit wird die Finanzierung auch fiir die
Schiene von den Zufilligkeiten des Ta-
ges geldst und die Verfolgung ldngerfri-
stiger Ziele erleichtert.

Die Speisung des Fonds fiir den priva-
ten Verkehr ist durch die Treibstoffzélle
und Zollzuschldge sowie durch die Bun-
desanteile an besonderen Beniitzungsab-
gaben vorgesehen. Dem Fonds fiir den
offentlichen Verkehr sollen die Beniit-
zungsgebiihren sowie ein Anteil von ma-
ximal 20% an der Eidg. Umsatzsteuer
zufliessen.

Die Fonds iiben Bankenfunktion fiir
die Finanzierung der Infrastrukturen
aus. Daneben sind daraus die aufgrund
der Hierarchisierung notwendigen La-
stenausgleiche sowie die bereits er-
wihnten gezielten Beitrdge an entwick-
lungsschwache Regionen und an Bal-
lungsgebiete auszurichten.

Ein im einzelnen noch zu umschreiben-
der Ausgleichsmechanismus zwischen
den beiden Fonds soll dafiir sorgen,
dass liangerfristig die Zielsetzungen so-
wohl fiir den privaten wie fiir den of-
fentlichen Verkehr erreicht werden
konnen.

Beseitigung von Wettbewerbsverzerrun-
gen

Die GVK betrachtet den Wettbewerb
im Verkehrsmarkt grundsétzlich als er-
wiinscht, da auch hier im Normalfall
unter Konkurrenzbedingungen effi-
zienter produziert wird. Wettbewerb
zwischen Schiene und Strasse besteht
jedoch nur in Teilbereichen, so nament-
lich im Giiterverkehr iiber mittlere und
grossere Distanzen und im Autocar-
Verkehr. Entsprechend der liberalen
Grundhaltung der GVK bleibt die Frei-
heit der Verkehrsmittelwahl fiir Perso-
nen und Giiter auch hier soweit als
moglich gewihrleistet. Immerhin sollen
im Giiterfernverkehr, und hier insbeson-
dere im Transit, als Notventil fiir den
Fall, dass alle anderen Massnahmen
versagen, Abweichungen von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zuldssig sein.
Im iibrigen gilt als Grundsatz die
Gleichbehandlung der Verkehrstrager.
Um diese herbeizufiihren, schligt die

Kommission eine Reihe konkreter
Massnahmen vor:
- Belastung des Strassenschwerver-

kehrs mit den von ihm verursachten
Infrastrukturkosten durch leistungs-
gerechte Abgaben.

- Schrittweise Harmonisierung der Ar-
beits- und Sozialbedingungen im 6f-
fentlichen und privaten Giiterver-
kehr.

- Wirksamere Kontrolle der Einhal-
tung der Arbeits- und Sozialbedin-
gungen im 6ffentlichen und privaten
Giiterverkehr.

- Beriicksichtigung wettbewerbsverzer-
render externer Kosten und Nutzen.

- Als Gegenleistung zu den den Stras-
senschwerverkehr belastenden Mass-
nahmen: schrittweiser Abbau der De-

fizitdeckung  beim  offentlichen
Giiterverkehr mit dem Ziel der volli-
gen Aufhebung.

Die vom Strassenschwerverkehr nicht
gedeckten Infrastrukturkosten beliefen
sich 1976 geméss Kategorienrechnung
auf rund 300 Mio Fr.

Zur Harmonisierung der Arbeits- und
Sozialbedingungen sei daran erinnert,
dass die wochentliche Arbeitszeit im ge-
werbsméssigen  Strassengiiterverkehr
auch heute in der Regel noch 50 Stun-
den betrdgt, obwohl der Bundesrat
nach Art. 56 des Strassenverkehrsgeset-
zes verpflichtet wire, die Arbeits- und
Ruhezeit der Chauffeure so zu ordnen,
dass ihre Beanspruchung nicht grosser
ist als nach den gesetzlichen Regelun-
gen fur vergleichbare Tétigkeiten. Das
Arbeitszeitgesetz sieht eine Hochstar-
beitszeit von 45 Stunden vor. Die tat-
sichliche Arbeitszeit in der Industrie
liegt tiefer, und im 6ffentlichen Verkehr
ist die 44-Stunden-Woche gesetzlich
vorgeschrieben.

Beziiglich der Einhaltung bestehender
Vorschriften durch den Strassenschwer-
verkehr ist notorisch, dass es um die
Gesetzestreue weitherum schlecht be-
stellt ist. Dazu kommt, dass Strassen-
kontrollen vielerorts nur selten und in
gewissen Kantonen iiberhaupt nicht
durchgefiihrt werden.

Zum Problem der externen Kosten und
Nutzen hat die GVK eingehende Unter-
suchungen durchfiithren lassen. Wegen
der Komplexitdt der Materie fithrten sie
aber noch zu keinen brauchbaren Er-
gebnissen. Hier ist weitere Grundlagen-
arbeit zu leisten.

Vorsichtige Schitzungen fiihrten die
SBB zum Ergebnis, dass die volle Bela-
stung des Strassengiiterverkehrs mit
den Infrastrukturkosten, die Anglei-
chung der Arbeitszeit und die Durchset-
zung der gesetzlichen Regelungen den
SBB Mehreinnahmen von etwa 50 Mio
Fr. erlauben wiirden. Das ist auf den er-
sten Blick bescheiden. Immerhin ist es
rund ein Drittel des im Wagenladungs-
verkehr bestehenden Fehlbetrages.

Aufgaben der SBB

Die Thesen 25ff der Schlussempfehlun-
gen besagen, dass die Aufgaben der
SBB in dem Sinne neu zu umschreiben
seien, dass ihnen fiir den Betrieb samtli-
cher Netzteile die grosstmogliche unter-
nehmerische Freiheit zu gewidhren ist.
Insbesondere sollen sie fiir das Lei-
stungsangebot und die Preise im Perso-
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nenfernverkehr sowie im Wagenla-
dungs- und Stiickgutverkehr selbst ver-
antwortlich sein. Die SBB sind zu er-
méichtigen, unwirtschaftliche Verkehrs-
leistungen einzuschrinken, sie mit an-
deren Verkehrsmitteln zu erbringen
oder sie ganz einzustellen, wenn ihnen
die ungedeckten Kosten nicht durch die
offentliche Hand abgegolten werden.
Die Betonung der unternehmerischen
Selbstverantwortung entspricht der li-
beralen Grundhaltung der GVK und
wird auch von den SBB begriisst. Das
offentliche Verkehrssystem hat indessen
auch in Zukunft iibergeordnete Aufga-
ben im Dienste der Allgemeinheit zu er-
fiillen. Die Freiheit kann daher nicht
unbegrenzt sein. Schranken ergeben
sich insbesondere aus der Koordination
der Infrastrukturgestaltung und der In-
frastrukturfinanzierung, dann aber
auch durch die Pflicht zur Erbringung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen.
Zwar bringt hier die volle Abgeltung
den betriebswirtschaftlich notwendigen
Ausgleich, doch kénnen aus dem Ne-
beneinander von gemeinwirtschaftlich
gebundenem und freiem Marktbereich
Konfliktsituationen entstehen, die das
unternehmerische Handeln einengen.
Gemaiss These 25 haben die Eidg. Réte
die Grundsdtze des Leistungsauftrages
an die SBB mittelfristig festzulegen.
Auch hieraus konnen sich Schranken
fiir die unternehmerische Freiheit erge-
ben. Und schliesslich ist darauf zu ver-
weisen, dass die SBB auch nach den
Empfehlungen der GVK eine Unter-
nehmung des Bundes bleiben. Das
Beamtenverhdltnis des Personals wird
nicht in Frage gestellt, und damit wer-
den auch in Zukunft 60% der Gesamt-
ausgaben dem Einfluss der Unterneh-
mensleitung praktisch entzogen blei-
ben. Daneben werden die SBB als Un-
ternehmung des Bundes auch weiterhin
das Ziel politischer Forderungen sein,
die struktur-, regional-, konjunktur-
und sozialpolitische Anliegen verfol-
gen. Die GVK umschreibt solche Tatbe-
stande zwar klar als gemeinwirtschaftli-
che Leistungen und verlangt die volle
Schadloshaltung. Ob dies in allen Fil-
len politisch auch durchsetzbar sein
wird, ist eine andere Frage.

Die unternehmerische Freiheit wird so-
mit auch in Zukunft relativ sein. Ihr Be-
reich wird gegeniiber heute aber stark
erweitert und ldsst der Eigeninitiative
wesentlichen Spielraum. Die SBB sind
gewillt, diese Freiheiten, die ihnen auch
vermehrte Verantwortung auferlegen,
zu nutzen, um den grosstmoglichen Bei-
trag zur Gesundung des Unternehmens
zu leisten. Dazu dienen insbesondere
die im «Bericht 1977» aufgezeigten
Strukturbereinigungen, ein verbessertes
Marketing und die Fortfiihrung der An-
strengungen zur Rationalisierung und
Kostensenkung.

Nach den Empfehlungen der GVK soll
die Defizitdeckung fiir die SBB entfal-

len, sobald die Unternehmung im Rah-
men der Gesamtverkehrskonzeption
nach der neuen Aufgabenumschrei-
bung betrieben werden kann. Die
Wiedererlangung der Eigenwirtschaft-
lichkeit ist auch eine Zielsetzung der
SBB, die allerdings nicht leicht ereich-
bar sein wird. Mit unternehmerischen
Massnahmen allein ist zwar einiges,
aber bei weitem nicht geniigend erreich-
bar.

Wiirdigung der GVK

Die bisherigen Ausfiithrungen haben
deutlich die positive Einstellung der
SBB zur GVK erkennen lassen. Zwar
bestehen gewisse Vorbehalte. Sie bezie-
hen sich jedoch eher auf Details und
nicht auf die Substanz, und zudem
diirfte die Weiterbearbeitung noch not-
wendige Kldrungen bringen. Das von
den politischen Behorden gesetzte Ziel,
gangbare Varianten aufzugzeigen, wie
der private und offentliche Verkehr der
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklung unter Beachtung iiber-
geordneter Zielsetzungen angepasst
werden kann, darf als erfiillt betrachtet
werden. Aus unserer Sicht erfreulich ist,
dass dabei dem offentlichen Verkehr
aus Erwidgungen des Umweltschutzes,
der Energiepolitik und der Raumpla-
nung eine noch bedeutungsvollere Auf-
gabe zugedacht wird. Dabei sollen nicht
dirigistische, sondern unserem System
der sozialen Marktwirtschaft entspre-
chende Mittel zum Einsatz gelangen.

Wie soll es weitergehen?

Die Schlussempfehlungen der GVK
und der Vorschlag fiir neue verfas-
sungsrechtliche Grundlagen fiir das
ganze Verkehrsystem sind von der
Kommission einstimmig, ohne Enthal-
tung, verabschiedet worden. Das ist be-
merkenswert, waren in der 62 Mitglie-
der umfassenden Kommission doch die
Vertreter aller Verkehrstrdger prisent,
die bisher sehr widerspriichliche Stand-
punkte vertraten. Einstimmigkeit be-
stand aber auch dariiber, dass die Vor-
schlige der GVK als Gesamtpaket zu
verstehen sind und - soweit sie einer
neuen verfassungsrechtlichen Grundla-
ge bediirfen - nicht einzelne Vorschlige
losgelost aus dem Gesamtzusammen-
hang verwirklicht werden sollen.

Der Bundesrat ist entschlossen, der Ge-
samtkonzeption den Weg zu ebnen. Ein
bundesinternes Vernehmlassungsver-
fahren tber die Empfehlungen der
GVK wurde bereits durchgefiihrt. Es
wird zurzeit ausgewertet. Das grosse
Vernehmlassungsverfahren ist eroffnet,
in das die Kantone und die weiteren in-
teressierten Kreise einbezogen sind.
Nicht in dieses Konzept passen die Be-
schliisse, die der Nationalrat fiir die
Einfiihrung einer Schwerverkehrsabgabe

und einer Autobahnvignette im Zusam-
menhang mit dem Finanzpaket gefasst
hat. Der Stdnderat ist der grossen Kam-
mer hier allerdings nicht gefolgt. Er ist
der Meinung, dass diese Massnahmen
unabhingig vom Finanzpaket und
nach Durchfiithrung eines ordentlichen
Vernehmlassungsverfahrens zu realisie-
ren seien. Die Angelegenheit bleibt so-
mit vorldufig in der Schwebe.

Welche Haltung nehmen in dieser Fra-
ge die SBB ein? Die den Personenwa-
genverkehr betreffende Autobahnvig-
nette kann zurzeit insofern nicht auf die
GVK abgestiitzt werden, als der Pw-
Verkehr seine anteiligen Strassenkosten
noch gut deckt. Ob die Vignette als rein
finanzpolitische Massnahme zweck-
méssig ist, haben wir nicht zu beurtei-
len.

Die Notwendigkeit einer stirkeren Be-
lastung des Strassenschwerverkehrs ist
ausgewiesen; sie wird auch von der
GVK klar bejaht. Ein Herausbrechen
dieser Massnahme aus dem Gesamtpa-
ket wiirde aber eindeutig gegen die in
der Kommission erzielte Ubereinstim-
mung verstossen. Der Beschluss des
Nationalrates hatte fiir die SBB aller-
dings den Vorteil, dass die besonders im
Hinblick auf die Eroffnung des Gott-
hardstrassentunnels Mitte 1980 so
wichtige kostengerechte Belastung des
Schwerverkehrs wohl rascher als im
Rahmen des Gesamtpaketes verwirk-
licht werden konnte. Die SBB sind aber
der Auffassung, dass es verfehlt wire,
wegen dieses kurzfristigen Vorteils die
Verwirklichung des Gesamtpaketes
GVK aufs Spiel zu setzen. Aus der Sicht
des oOffentlichen Verkehrs ist die
Schwerverkehrsabgabe zwar ein wichti-
ger Vorschlag der GVK. Noch bedeut-
samer sind langfristig aber die Vorteile,
welche die umfassende verfassungs-
rechtliche Neuordnung als Vorausset-
zung fiir die Verwirklichung der vorge-
schlagenen neuen  Verkehrspolitik
brachten. Es liegt daher auch im Inter-
esse der SBB; die Bestrebung auf verfas-
sungsrechtliche  Verankerung einer
ganzheitlichen Verkehrspolitik nach-
driicklich zu unterstiitzen.

Ob dieser Weg tatsdchlich gangbar ist,
wird sich zeigen. Das grosse Vernehm-
lassungsverfahren wird hier ndheren
Aufschluss geben. Der Zeitgeist scheint
pragmatischem, schrittweisem Vorge-
hen gewogener zu sein. Nur wiirde da-
mit die einmalige Chance vertan, die
Neuordnung des Gesamtverkehrssy-
stems und seine ausgewogene Weiter-
entwicklung verfassungsrechtlich abzu-
sichern. Die Gefahr eines Riickfalls in
die bisherige sektorielle Denk- und
Handlungsweise wire gross. Das Wag-
nis einer ganzheitlichen Ldsung muss
daher unternommen werden und ver-
dient unsere volle Unterstiitzung,.
Adresse des Verfassers: Dr. W. Latscha, Generaldi-

rektor, Generaldirektion SBB, Hochschulstr. 6,
3000 Bern

Sl




	Die Rolle des öffentlichen Verkehrs im Rahmen der Gesamtkonzeption

